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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1961

Norm

StGB §85 B

Rechtssatz

Eine au0allende Verunstaltung im Sinne des Gesetzes liegt dann vor, wenn die äußere Erscheinung der betro0enen

Person in einer Weise beeinträchtigt ist, daß die bleibende Veränderung des Körpers auf den Beschauer eine

ebensolche Wirkung zu verüben vermag, wie das Fehlen eines die Gesamtwirkung der äußeren Erscheinung

mitbestimmenden Körperteils (SSt 15/68).
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